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ZUR INFORMATION

Die Bevorschussung von Unterhaltsbeiträgen
Eine Umfrage in den Kantonen, Stand 1. Januar 1987

Kanton Kantonale Regelung in Seit Karenzfrist BevorschusErfolglose Einstellung bei Kanton
Regelung einzelnen sung von eigene InkassoNichteingehen

Gemeinden Frauenbemühungen der Alimente
alimenten als Voraus¬

setzung

ZH ja nein 1. 1.1982 nein nein nein nein ZH
BE ja nein nein nein nein nein BE
LU' nein ja LU
UR2 nein nein UR
sz ja nein 1. 1.1987 nein nein ja nein SZ
ow ja nein 1. 1.1985 nein nein nein nein OW
NW ja nein 1. 1.1980 nein nein nein nein NW
GL3 ja nein 1978 nein nein nein s. Fussnote GL
ZG" ja nein 1.10.1978 nein nein nein ja (nach 1 J.) ZG
FR ja nein 1. 5.1978 ja (6 Mte.) nein ja nein FR
SO ja nein 1. 1.1981 ja (6 Mte.) nein ja nein SO
BS5 ja nein 1. 1.1978 nein nein nein s. Fussnote BS

BL ja nein 1. 7.1984 nein nein ja nein BL
SH" ja nein 1. 1.1979 nein nein s. Fussnote nein SH
AR ja nein 1. 1.1981 nein nein nein nein AR
AI ja nein 1. 5.1981 nein nein ja nein AI
SG' ja nein 1. 1.1980 ja (2 J.) nein ja nein SG
GR ja nein 1. 1.1978 nein nein nein nein GR
AG ja nein 1. 7.1983 nein nein nein nein AG
TG ja nein 1. 1.1986 nein nein nein nein TG
TI ja nein nein nein ja ja TI
VD ja nein 1.12.1982 nein ja nein nein VD
VS ja nein 1981 nein ja nein ja (nach 1 J.) VS
NE ja nein nein ja nein ja (nach 1 J.) NE
GE ja nein nein ja nein ja GE
JU ja nein 1. 1.1983 ja (3 Mte.) ja nein nein JU

1 LU: Folgende Gemeinden haben die Alimentenbevorschussung eingeführt: Ebikon, Emmen, Horw, Kriens, Littau, Luzern und
Sursee (mit einer Karenzfrist von 1 Jahr). Ein neues Sozialhilfegesetz für den Kanton Luzern, in dem eine kantonale Regelung
der Alimentenbevorschussung enthalten sein wird, liegt im Entwurf vor.
2 UR: Ein Gesetz über die Alimentenbevorschussung ist in Vorbereitung.
3 GL: Per 1.1.1987 tritt eine Verordnung über das Inkasso und die Bevorschussung von Unterhaltsbeiträgen in Kraft. Es ist vorgesehen,

dass die Alimentenbevorschussung eingestellt wird, wenn während 5 Jahren überhaupt keine Alimentenzahlungen durch
den Schuldner eingehen.
4 ZG: Die Einstellung der Bevorschussung nach 1 Jahr ist wie folgt zu interpretieren: liegt der bevorschussbare Betrag unter den
im Urteil festgelegten Unterhaltsbeiträgen, kann länger als 1 Jahr bevorschusst werden, nämlich bis zur Höhe eines Jahresbetreffnisses

des gerichtlich festgesetzten Betrages.
Der maximale bevorschussbare Betrag liegt bei Zn von Fr. 5700.-, Einkommensgrenze EL Waisen. Die Berechnung der
Bevorschussung ist auf der Berechnung der Einkommensgrenze EL aufgebaut (Fazit: je geringer die Höhe der Bevorschussung, desto
länger evtl. die Dauer).
3 BS: Die Bevorschussung wird i.d.R. für 18 Monate bewilligt; Verlängerung auf neues Gesuch hin. Das Recht auf Bevorschussung
ist nicht vorhanden, wenn in dem der Beurteilung vorangegangenen Jahr nicht mehr als '/j der bevorschussbaren Alimente
eingegangen sind oder wenn die bevorschussten Alimente das 12fache der bevorschussbaren Alimente pro Kind überschreiten.
6SH: Erforderlich sind «zumutbare Vorkehren» (§ 3 der Verordnung); in der Praxis werden an dieses Kriterium jedoch geringe
Anforderungen gestellt. Die Behörde kann jedoch aufgrund der gesetzlichen Grundlage die Bevorschussung von «erfolglosen
eigenen Bemühungen» abhängig machen.
7 SG: Im laufe des Jahres 1987 wird eine Revision des Gesetzes durchgeführt.
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Der Vorstand tagte

Am 17. Juni 1986 tagte in Zürich der Vorstand der SKöF. Es standen gewichtige

Traktanden zur Behandlung.
Einstimmig verabschiedete er die von der Kommission «Richtsätze», resp.,

vom Ausschuss revidierten «Richtsätze für die Bemessung der materiellen
Hilfe» und setzte sie auf 1. Januar 1987 in Kraft. Die «Richtsätze» werden in
der Februar-Nr. der ZöF vollinhaltlich veröffentlicht.

*

Viel zu reden gab eine Stellungnahme der SKöF zur ZUG-Revision. Im
Vordergrund der Diskussion stand das Problem der heimatlichen Kostenersatzpflicht.

Es handelt sich um eine weitgehend politische Frage, und deshalb
kann sich die SKöF als Fachverband nur unter fachspezifischen Aspekten dazu

äussern. Der Vorstand beschloss deshalb, im heutigen Zeitpunkt auf eine
materielle Stellungnahme zu verzichten. Im Rahmen eines späteren Vernehm-
lassungsverfahrens wird er sich aus fachlicher Sicht zu den vorgesehenen
Revisionspunkten äussern.

*

Der Vorstand beauftragte die Weiterbildungskommission, einen Weggis-Kurs
«2. Auflage 1986» im Laufe des Jahres 1987 zu organisieren. Kursdatum: 14.

und 15. Mai 1987. Das Programm wird später bekanntgegeben. Teilnehmerzahl

auf 200 beschränkt.

*

Die Jahresversammlung 1987 findet am 11. Juni 1987 in Rorschach statt.
Der Nova-Park-Kurs ist für den 9., 16. resp. 23. November 1987 terminiert.

p. sch.
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